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Fortsetzung des Artikels
von Eckhard Lüllmann

Um derartige Fälle, in
denen Familienmitglieder
oder eigentlich Begünstigte
um das Vermögen gebracht
werden und die betroffenen
älteren Personen den Le-
bensabend in einer
Zwangslage verbringen, zu
verhindern, kann insbeson-
dere durch rechtzeitige erb-
vertragliche Gestaltungen
und Vermögensübertra-
gungen vorgebeugt werden.
Erbvertragliche Regelungen
können durch entsprechen-
de Bindungswirkungen ef-
fektiv missbräuchliche und
manipulative Einflussnah-
me von außen verhindern.
Im Rahmen eines Erbver-
trages lässt sich eine um-
fangreiche Regelung der Be-
teiligten treffen. Wird im
Rahmen dieses Vertrages
ein Erbe bestimmt, kann
diese Erbeinsetzung zu
einem späteren Zeitpunkt
nicht einseitig aufgehoben
werden. Ein späteres Testa-
ment durch den Erblasser
wäre dann unwirksam.

Hierneben ließe sich
durch erbvertragliche Rege-
lungen auch Streit unter
den Erben vermeiden und
unter Umständen auch die
Erbschaftssteuerlasst redu-
zieren. Die Gestaltung mag
auch dazu dienen, die Be-
günstigten an den Erblasser
zu binden.

Grundsätzlich kann in
dem Erbvertrag jede denk-
bare Regelung unterge-
bracht werden. Lediglich

sittenwidrige Vertragsge-
staltungen scheiden hier
aus.

Zum Teil kann eine derar-
tige Bindungswirkung auch
mit der Errichtung eines
Ehegattentestamentes
durch Ehegatten oder Part-
ner im Sinne des Partner-
schaftsgesetzes erzielt wer-
den. Die Gestaltungsmög-
lichkeiten sind jedoch im
Vergleich zum Erbvertrag
eingeschränkt.

Durch die vorgenannten
erbvertraglichen Regelun-
gen lässt sich das Vermögen
jedoch nur eingeschränkt
gegen manipulativ beein-
flusste lebzeitige Verfügun-
gen schützen. Zwar kann
eine diesbezügliche lebzei-
tige Vermögensverfügung
des beeinflussten Erblas-
sers im Hinblick auf den
vorher geschlossenen Erb-
vertrag unwirksam sein, die
Unwirksamkeit kann als be-
einträchtigende Verfügung
jedoch erst im Nachhinein
festgestellt werden .

Als weitere Schutzmög-
lichkeit vor derartigen Zu-
griffen von außen bietet
sich insbesondere bei Im-
mobilienvermögen die leb-
zeitige Übertragung unter
Nießbrauchs- oder Wohn-
rechtsvorbehalt an.

Häufig lässt sich durch
lebzeitige Übertragungen
von Immobilen neben der
Reduzierung von Pflicht-
teilsansprüchen und der
Schenkungssteuerlast auch
ein effektiver Schutz vor
den oben skizzierten Szena-
rien erreichen. Hierneben

kann so oft auch Nachlass-
streitigkeiten vorgebeugt
werden. Dies gilt insbeson-
dere, wenn alle Pflichtteils-
berechtigen in die Planun-
gen mit einbezogen wer-
den. Auch diese Gestal-
tungsform bietet unter Um-
ständen die Möglichkeit das
Verhältnis unter den Betei-
ligten und deren emotiona-
le Bindung zu verbessern.

Gerade wenn die Eigen-
tumsübertragung von Im-
mobilien zu Lebzeiten
unter dem Vorbehalt eines
zeitlich befristeten oder le-
benslangen Wohnrechtes
oder eines Nießbrauch-
rechtes erfolgt, wird die Le-
bensstellung der Betroffe-
nen tatsächlich oft kaum
beeinträchtigt.

Im Wesentlichen ist unter
einem unentgeltlichen
Wohnrecht das Recht zu
verstehen, eine Immobilie
oder Teile einer Immobilie
selbst unentgeltlich zu be-
wohnen. Eine monatliche
Zahlung an den Eigentümer
ist nicht vorgesehen. In der
Regel werden lediglich die
Nebenkosten weiterhin
vom Wohnrechtsberechtig-
ten getragen.

Unter Nießbrauch ist die
Berechtigung zu verstehen,
für die betroffene Immobi-
lie oder das Grundstück
weiterhin Miet- oder Pacht-
einnahmen zu erzielen. Ob-
wohl das Eigentum übertra-
gen wird, erhält der Inhaber
des Nießbrauchrechtes wei-
terhin den Miet- oder
Pachtzins.

Die vertraglichen Gestal-

tungsmöglichkeiten sind
wesentlich vielschichtiger
als in dieser verkürzten Dar-
stellung. Der Betroffene
kann sich insbesondere
auch Rückübertragungs-
rechte vorbehalten und
durch rechtzeitige Regelun-
gen auch einen Schutz des
Vermögens durch späteren
Verbrauch für Pflegekosten-
zuzahlungen erreichen.

Ergänzend sollten auch
die Gestaltungsmöglichkei-
ten von General- und Vor-
sorgevollmachten sowie
Betreuungsverfügungen im
Rahmen der Vorsorgepla-
nung mit einbezogen wer-
den.

Die Errichtung von Gene-
ral- und Vorsorgevollmach-
ten kann ebenfalls einer
Einflussnahme von außen
ergänzend vorbeugen. Be-
sonders wichtig ist es, in-
nerfamiliär und im nahen
Umfeld offen mit dem The-
ma Nachlass- und Vorsor-
geplanung in der Familie
und im Freundeskreis um-
zugehen. Nur durch einen
offenen Umgang mit die-
sem Themenkreis können
derartige Entwicklungen
ausgeschlossen werden.
In Anbetracht der Komple-
xität ist und der bestehen-
den besonderen Formerfor-
dernisse bei der Gestaltung
ist eine anwaltliche oder
notarielle Fachberatung zu
empfehlen.
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